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Die konzıiliare Idee

Einführung: Zum Begriff der konziliaren Idee
Die Entwicklung des kirchlichen Synodalwesens

Das Verhältnis zwischen Papst und Konzıil VOT 1378

Unter konzıliarer dee verstehe ich die Auffassung, eın allgemeınes Konzıil grundsätzlıch
oder DUr In bestimmten Fällen ohne oder einen apst wichtige Entscheidungen Zu

Wohl der Kırche treffen kann
Ehe iıch auf die eıt zwischen 1378 und 1418, dem Begınn des großen Schismas un dem

Ende des Konstanzer Konzıils, sprechen komme, möchte iıch kurz auf die synodale Praxıs
bıs diesem Zeıtraum eingehen.

Versammlungen (Synoden, Konzilien), anstehende Fragen des Glaubens, der Dıiszıplın
und anderes mehr durch Vertreter der christlichen Kırche entscheiden lassen, sind schon ın
den Anfängen des Christentums faßbar Auf dem sogenannten Apostelkonzil, das das Jahr

ag  9 einıgten siıch Vertreter der bedeutendsten Christengemeinden, Jerusalem und Antıo-
chien, in der Behandlung der niıchtjüdischen Christen auf einen Kompromiß. Versammlungen
der Bischötfe (Gemeindevorsteher) 1n den folgenden Jahrhunderten, VOT allem in
Kleinasıen, eıner ständigen Einrichtung geworden, ın der sıch das Bewußftsein der
Zusammengehörigkeıt und der gemeinsamen Verantwortung dokumentierte. Freilich mußten
die Beschlüsse dieser Versammlungen von der Gesamtkirche ANSCHOMMEN werden,
allgemeine Gültigkeit erlangen.

Dıie Anerkennung der christlichen Relıgion durch Kaıser Galerius und hre Förde-
rung durch Kaıser Konstantın den Großen (306—337 begünstigten und beschleunigten die
passung ihrer Organisationsstruktur die polıtische Gliederung des Römischen Reiches.
Die Reichssynode VO  - Nızäa 325) vVvon Konstantın einberufen, wırd als erstes ökumenisches
Konzıl (allgemeınes Konzıl) gezählt und Wl richtungsweisend für weıtere Konzıilien dieser
Art Unter den ersten acht ökumenischen Konzilien, die alle 1mM griechischen Sprachraum
tagten, erlangten schon bald die ersten vier besondere Autorıität, WI1e eine Außerung apst
Gregors des Großen 590—604 verdeutlıicht, der s1e auf ıne Stute mMiıt den vier Evangelien
stellte.

Tle genannten acht ökumenischen Konzilien wurden AuSs praktischen Notwendigkeiten
(Entscheidung über Glaubensfragen, kırchliche Bräuche und weıter) VO oströmischen
spater byzantınıschen) Kaıser einberuten, der sıch diıe SANZC Christenheıit wandte. Stimm-

8 Die folgenden Darlegungen habe ich am 26 in Weıingarten während der Tagung » Autbruch in
die Moderne. Humanısmus und Kirchenretorm 1im 15. Jahrhundert« vorgetragen. Für den ruck Wurd€
lediglich eın Verzeichnis der wichtigsten benutzten Quellen und Literatur angefügt.
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berechtigt Bıschöfe, Prıester, Diakone, aber auch besonders anfangs Mönche und
Laıen. Dıie Leıtung lag beim Kaıser un! seınen Vertretern, die nıcht 1Ur darauf achteten, da{fß
die Geschäftsordnung eingehalten wurde, sondern die auch in die teilweise heftigen Diskus-
sıonen eingriffen. Die Synodalakten wurden VonNn den Vertretern der wichtigsten Kırchen
unterzeichnet, als Reichsgesetze verkündet un! den großen Kirchensprengeln übersandt. Da
die ökumenischen Konzılıen nıcht 1Ur in Glaubensfragen die Ööchste Autorität beanspruch-
ten, sondern ebenso in Fragen der Rechtsprechung, Gesetzgebung un: Gerichtsbarkeit,
gingen S1e auch angesehene Bischöte VOT. SO verurteilte das sechste ökumenische Konzıil
(680/681) in Konstantinopel neben mehreren Patrıarchen auch apst Honorıius (625—638 als
Häretiker. Neben den acht ökumenischen Synoden gab auch noch Partiıkularsynoden, die
VO  - den Kırchen einzelner Regionen (Nordafrika, Gallien, Spanıen) abgehalten wurden.

Unabhängig VoO  —$ den Synoden und allgemeinen Konzıilıen begannen die Bischöfe VO  - Rom
selıt dem 4. Jahrhundert, tfür die SANZC Kırche geltende (jesetze erlassen. Die päpstliche
Dekretalengesetzgebung, der antıken römischen kaiserlichen Gesetzgebung nachgebildet und
selıt apst Sir1ıcı1us (384—399 geübt, W ar die gESAMLE Kırche gerichtet. Begründet wurde die
päpstliche »Primatsdoktrin« mMiıt der Petrustradıition. Herausragende Papstgestalten WI1Ie Leo
440—461), Gelasıus (492—498), Gregor I und Nikolaus (851—-867 haben ZUur Stärkung der
päpstlichen Autorität beigetragen. Dıie »gewachsene« Autorität der römiıschen Bischöte tführte
dazu, dafß ıhnen ımmer häufiger Angelegenheiten der kiırchlichen Dıiszıplın, des Glaubens und
der Verwaltung Zur Entscheidung vorgelegt wurden. Dies führte einer umfangreicheren
päpstliıchen Gesetzgebung. Die Reformbewegung des 11. Jahrhunderts steigerte nochmals den
päpstlichen Machtanspruch. Gregor VII. (1073—1085) deklarierte ınen Jurisdiktionsprimat
des Papstes für die I1 Kırche. Der apst dürte alle Mitglieder der Kırche, auch den Kaıser,
richten; selbst dagegen könne VO|  — nıemandem gerichtet werden (DaDa nemiıine ıudicatur/
Dıctatus apae 19) Dıie römische Kırche habe nıemals geırrt un! werde nıemals ırren
ebd 22)

Es 1st verständlich, da{fß neben diesem umtassenden Anspruch für eın kollegiales Entschei-
dungsgremium kaum Platz blieb Hatte schon Nikolaus sıch vorbehalten, die Nationalkon-
zılıen kontrollieren, versuchten NU)  - die Papste verstärkt, Synoden für bestimmte
Regionen durch Legaten, die nıcht selten der päpstlichen Kurıe en  ammten, leiten lassen.
Während deutsche Herrscher 1mM 10 und ın der ersten Hältte des 11. Jahrhunderts durch
Synoden Auseinandersetzungen den Stuhl Petrı hatten entscheiden lassen, benutzten
die Papste ab Leo (1049—1054) dıe römische Fastensynode als Sprachrohr tür ıhre
Reformvorstellungen.

In der lateinischen Kırche seiIzte sıch allmählich die Auffassung durch, da{fß ıne ökumeni-
sche Synode 1Ur dann zustandekäme, wenn sı1e sıch auf die Autorität des römischen Bischots
tutzen könne. Dieser Grundsatz WAar in das Decretum (GJratianı (entstanden 1140), eıner
ursprünglich priıvaten Zusammenstellung kirchlicher Rechtsquellen Gratıians, eingegangen Es
erlangte rasch Anerkennung un! verdrängte alle bisher gebräuchlichen Kırchenrechtswerke.
Dıie Glossatoren (Erklärer) VO:  - Gratıians Dekret 1mM und 13. Jahrhundert haben schließlich
die verschiedenen Arten VO  3 Konzilien begrifflich voneiınander abgegrenzt. Der Rechtslehrer
Huguccıo ges Vertasser eınes Kommentars Summe) ZU Dekret, erklärte, eın
allgemeines Konzıil I11UT mMi1t der besonderen Autorität des Papstes abgehalten werden dürtfe
Be1 anderen Synoden genuge C5S, wenn der apst ıne pauschale Genehmigung nach deren
Abschluß erteıle. Durch die Autfnahme dieses Grundsatzes ın die Glossa ordinarıa des
Johannes Teutonicus (kurz nach erlangte allgemeine Anerkennung. Huguccı1o hat
ohl auch als erster den Grundsatz des römischen Rechts, da{fß das, W as alle betrifft, auch VO  —
allen gebilligt werden solle u00 tangıt, ab omnıbus comprobetur) 1Ns Kirchenrecht
übernommen. Er begründete damiıit in seiınem Kommentar ZuU Dekret (zu D. 96 c. 4) die
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Teilnahme des Kaısers als Vertreter der Gläubigen Konzıl. Auch diese Ansıcht des
Bologneser Kanonisten wurde VO  — Johannes Teutonicus In die Glosse ZU) Dekret eingefügtun: damit ebenfalls anerkannt.

Im Anschlufß die römischen Fastensynoden und gestutzt auf die skizzierten, siıch damals
entwickelnden Vorstellungen VO  - den Konzilien, veranstalteten die Papste iın den Jahren H23
139 und 179 drei Synoden 1m Lateran, die spater als allgemeine Synoden anerkannt wurden.
le drei stehen Ende langjährıger Auseinandersetzungen. Der Investiturstreit WAar 1772
eendet worden. 138 WAar Anaklet 1L., der Kontrahent Innozenz I1 (1130—1143), gestorben.Und 1mM Jahre 1177 WAar eın Friedensschluß zwischen Alexander 111 (1158—1181) und Fried-
rich Barbarossa zustandegekommen.

Von Anfang War die vierte Lateransynode als ökumenisches Konzil geplant. Von
Innozenz L11 (1198—1216) glänzend vorbereitet, erließ s1ie Reformkapitel (unter anderem
b& jJährliche Provinzialkonzilien sollen über die Durchführung der Reformdekrete wachen).

ntgegen der Auffassung der Päpste, die Vollgewalt über die Kirche besitzen, entwik-
kelten die Kanonisten die Vorstellung, daß ın Glaubensfragen eın Konzıil über dem apst stehe
(so Johannes Teutonicus ın seiıner Glosse cn 9 Damıt widersprach der Glossator dem
einflußreichen Gregorianer Bernold VO  - Konstanz gest. welcher, gestutzt auf die
pseudoisidorischen Dekretalen, die Überordnung des Papstes über das Konzıil vertireten hatte.
Beide Posıtionen wurden VO  - der Kanonistik 1m 13. Jahrhundert noch weıter vertieft.

In den Auseinandersetzungen der Päpste Bonitaz VIIL (1294—1303) und Johannes X11
(1316—1334) mıiıt ıhren Gegnernndie rage nach dem Verhältnis VO  — apst un! Konzıil

Aktualıität. egen die Vo  : den Päpsten Machtansprüche wandten
sıch nıcht 1Ur Eınzelpersonen, sondern auch Personengruppen und Herrscher (zum BeispielLudwig der Bayer) eın allgemeines Konzıl, obwohl Gratıians Dekret Appellatıonen VO

apst ıne höhere Instanz untersagte. Appellationen eın Konzil hatte ‚War schon ın
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts gegeben (So diejenigen, welche Friedrich I1 ın seınen
Auseinandersetzungen mıiıt den Papsten Gregor un! Innozenz 239 und 245 N-
lafßste), s1e aber weıtgehend ohne esonanz geblieben.

Die Bedeutung VO  — Marsılius VO  3 Padua gest 1342/1343) für die Entwicklung der
konziliaren dee 1st in der Vergangenheıt sıcher überbetont worden. Er schrieb ın seinem
Traktat Defensor Dacıs (entstanden 1324 eiınem allgemeinen, mıt Untehlbarkeit ausgestattetenKonzıl, auf dem Kleriker und Laıen die Gesamtheıit der Gläubigen (unıversıitas fidelium)sollten, die entscheidende Leitungsfunktion ın der Kırche Die Degradierung des
Papstes Zum Erfüllungsgehilfen des VO' Kaıser einberufenen und geleiteten Konzıils, das nach
des Paduaners Vorstellungen alle wichtigen Entscheidungen in der Kırche treffen hatte,
bedeutete ıne beispiellos radıkale Kampfansage die bisherige, schon weıtgehend hierar-
chisch bestimmte Kırchenstruktur.

Wılhelm VO  —; Ockham gest. eın englischer Franziskaner, hatte in seinem Dialogus(entstanden 1334/1338) War Ww1e Marsılius den Gedanken vertreten, da{fß eın Generalkonzil
die Gesamtkirche repräsentiere, ıhm jedoch keine Untehlbarkeit zuerkannt. Das Papsttumbetrachtete nıcht als menschlıche, durch das Konzıil geschaffene Einriıchtung WI1e der
Paduaner, sondern als Stiftung göttlichen Rechts. Deshalb se1l eın allgemeıines Konzıil auch
nıcht grundsätzlich dem Papst, der ın der Regel einberufe, übergeordnet, sondern NUur 1im
Falle eiınes häretischen Papstes Durchaus originell 1st die Auffassung Ockhamss, da{fß auch
Frauen Konzıl teilnehmen sollten.

Dıie Verbindung VOoO  } Konzıls- un Reformidee, bei Marsılius VO  3 Padua und Wıilhelm VO  —;
Ockham kaum berücksichtigt, 1st schon VO  - Wilhelm Durantı (Durandus) dem Jüngeren gestBischof VO  } Mende, ZWe1l Traktaten (Tractatus MALOY und Tractatus MINOT de modo
generalıs concılız celebrandı) 1311 geleistet worden. Die Konzıiılıen sollen den Zustand der
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trühen Kırche (ecclesia prımıtıva) wiederherstellen. Dieses Ziel se1l 11UT durch Rückgriff auf die
alten Konzilskanones erreichen. Um aber die alte Kirchenstruktur erneut schaften
können, muüßten die ehemals bestehenden Metropolitan- un! Patriarchalverbände wıeder
eingeführt werden. Denn gerade Metropolıten und Patriıarchen seıen die berufenen Leıter der
Provinzialsynoden, denen Kleriker und Laien teilnehmen sollten. Sejen die Provinzıalsyn-
oden für die Reform der Membra (der Gliedkirchen un! der Kirchenmitglieder) zuständiıg,
se1 das allgemeıne Konzıil für das apu (Haupt, römischer Stuhl, Papst) 1ın Fragen, die den
Glauben und die N Kirche betreffen. hne eın ökumenisches Konzıl, das alle zehn Jahre

veranstalten sel, dürte der apst weder Recht setrizen noch hergebrachtes Recht
andern. Zur Begründung für diese, die Gesetzgebungskompetenz des Papstes einschränkende,
Forderung verwıes Durandus VOT allem auf den schon erwähnten Grundsatz Quod
tangıt. Gerade der Vorschlag, In regelmäßigem Turnus Generalkonzilien abzuhalten, wurde
spater eıner der wichtigsten Forderungen für die Durchführung der Kirchenretorm.

Eıngrenzung des Themas

Ile wichtigen Elemente der konzılıaren Idee, WI1eEe ich s1e anfangs formulıerte, nämlıich da{fß eın
allgemeınes Konzıil grundsätzlıch oder NUur bestimmten Fällen ohne oder eınen apst
wichtige Entscheidungen ZU Wohl der Kırche treffen kann, schon VOT 1378a-
SCH worden. In diesem Jahr WAar durch das Schisma zwischen Urban VI (1378—1389) un:!
Clemens VII (1378—1394) ıne Sıtuation entstanden, die mıt bisherigen Auseinandersetzungen

den rechtmäßigen Inhaber des Stuhles Petrı nıcht vergleichbar WAar, zumal beide Kontra-
henten siıch jeweıls auf ıne Obedienz (Anhängerschaftft) stutzen konnten, die hartnäckig der
Legitimität ıhres Papstes testhielt. Die bisher weıtgehend theoretisch betriebenen Überlegun-
gCn ZUuU Verhältnis zwischen apst un Konzıl konnten 1U  — der Praxıs überprüft werden,
zumal das orofße Schisma, die Zeıt, ın der mındestens wel Papste gleichzeitig gab, hıs 41/
dauerte.

Ich möchte Ihnen zunächst we1l frühe Vertreter der konziliaren dee Begınn des
Großen Schismas vorstellen, Heinrich VOo  3 Langensteın gest. und Konrad VO  - Gelnhau-
sCcCH gest dann nach dem Wiederaufleben der konzıliaren Idee 400 noch auf Dıerre
d’Aillys Tractatus de mater1d4 concılı generalis [  9 auf Francıscus Zabarellas De
schismate (ca Johannes ersons De Aauctorıtate concılır (1409) un! Dietrichs VO  ;

Nıeheim De modis unzendı et reformandı ecclesiıam ın concılıo unıversalı (1410) eingehen,
schliefßlich 1mM Anschlufß einıge Bemerkungen über die Konzıilien VO  — 1sS2 un Konstanz
meıne Ausführungen eenden.

Frühe Vertreter der konziıliaren Idee Begınn des Großen Schisma:
Heinrich VO  —; Langensteın gest.

und Konrad VO  - Gelnhausen (gest.
Die Universıität Parıs, welcher der Hesse Heıinrich VON Langensteın selit 376 Theologie
lehrte, hatte sıch 8. Januar 379 einstimm1g gegenüber dem tranzösıschen König Karl V.
(1364—-1380) datfür ausgesprochen, vorerst keinen der beiden Kontrahenten, von denen jeder
behauptete, der rechtmäßige aps se1ın, anzuerkennen, sondern sıch neutral verhalten.
ber schon 1mM Frühjahr des gleichen Jahres dreı Fakultäten und wel Natıonen des

Generalstudiums VO  — dieser einheitlichen Linıe abgewichen un! hatten Cle-
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I1MeNs VIL als den wahren apst anerkannt. Fhe sıch die Parıser Universtität 77 724. Maı
379 mehrheitlich für Clemens entschied, hatte Heinrich VO  — Langensteın eiınen Partes
(Teıle) umfassenden Dıalog zwıischen eiınem Anhänger Urbans und Clemens’, die Epistola
DaCıSs, vertaßt. Die entscheidenden Aussagen machte darın der »urbanistische« Sprecher ın den
Partes 28, 54, und 88, wobeIl unzweiıfelhaft des Vertassers eıgene Posıtion wiedergab. Da
auf dem Wege der juristischen Argumentatıon in der rage der Rechtmäßigkeit der Wahl
Urbans kein Ergebnis erzielen WAal, rachte der Urbanıist iın ars 28 den ın der
Moraltheologie oder Ethik geläufigen Gedanken der Epikie (Bıllıgkeit) 1n die Diskussion ein.
Ohne, wI1e erwarten BEWESCH ware, die Juristische Argumentationsform verlassen,
verwıes schließlich der Anhänger der römischen Obedienz auf den Grundsatz des
kanonischen Rechts, dafß bei einer zweıfelhaften Papstwahl keinen Rekurs ıne höhere
nstanz gebe. Deshalb se1l ın einem Fall WI1e dem jetzıgen 1Ur der Rückgriff autf eın General-
konzıl (concılıum generale) möglıch. Damıt hatte Heinrich in der konkreten Sıtuation des
Großen Schismas als erster den Gedanken der Epikıe, den ;ohl bei Thomas VO  —; quın
vorfand, als rettenden Ausweg eingebracht, angesichts der Unmöglıichkeıt, auf dem Wege des
geltenden Rechts festzustellen, Wer der rechtmäßige apst se]l. Den Gedanken der Epikıe sah

in eiınem Generalkonzil verwirklıcht.
Dachte der hessiche Gelehrte zunächst daran, die Universıität Parıs könne iın eiıner

öffentlichen Diskussion die rage nach der Rechtmäßigkeıit klären ars 84), wollte
dieses angesehenste Generalstudium iın Pars 1U noch der Vorbereitung ınes allgemeı-
nen Konzıils beteilıgen. In ars 88 schließlich WAar VO  - eıner Beteiligung der Universıität DParıs
überhaupt nıcht mehr dıe Rede, da Heinrich die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit eınes
der beiden Papste letztlich nıcht eıner Institution wollte, die dem Druck der
französıschen Krone immer mehr auf die Seıite Clemens VII einschwenkte. Der Clementist
erklärte in Pars 8/, eın Generalkonzil Zur Beseıtigung des Schismas Cn der ungeheuren
Zahl der erwartenden Teilnehmer (er annte Bischöfe, Prälaten und Doktoren)
orößter Anstrengung kaum in zehn oder zwolt Jahren sıch versammeln könne. Außerdem
beftürchtete CIy die Anhängerschaft des avignonesischen Papstes (Clemens VIL3 die ‚WaTr

größer Gewicht, aber geringer Zahl sel, würde auf einem Konzıil VON der Seıte rbanVI
verurteılt.

Der Urbanist versuchte, die Befürchtungen seınes Dıialogpartners durch sechs Möglichkei-
ten odi) der Konzilsberufung entkräften. Die Möglichkeıit cah VOTlI, dafß beide
Kontrahenten eın Konzıil einberuten sollten, sıch VOT diesem erantworten. Fıne
weıtere Möglıchkeıit ware, jeder apst ıne ZEWI1SSE Anzahl VO:  ; Personen auswähle, die
gleichzeitig oder nacheinander zusammenkommen sollten. Ihrem Urteıil mußten sıch aller-
dıngs dann rban und Clemens unterwerten. Sollten diese beiden Vorschläge keine Zustim-
MUung inden, könnte das Kollegium der alten Kardinäle (das heifßt diejenigen, welche beim
Regierungsbeginn Urbans VI 1m Amt waren) weltweıt eın Konzıil ankündigen, während die
weltlichen Fürsten für die Prälaten sıcheres Geleit gewährleisten sollten. Wollten die Kardı-
näle diesen Weg nıcht beschreıiten, könnten die Bischöte Partikularkonzilien veranstalten,

entscheiden, welcher der beiden Kontrahenten der rechtmäßige aps se1l. Heinrich verwıies
daftür fast wörtlicher Anlehnung den Dialogus Ockhams auf die Fälle der Päapste
arcellinus ges 305) und Johannes X11 (955—964). Beı der üntten VO  _ Heinrich 1Ns Auge
gefaßten Möglıchkeıit 1st der FEinfluß Ockhams nachzuweısen, VOT allem W as die
Definition des Generalkonzils und die Teilnahme VO  — alen betrittt Begründet wiırd die
Notwendigkeıt eınes Generalkonzıils un Beteiligung Vo  m Laıien aber 4US der Kanonistik und
der Glossa ordınarıa des Johannes Teutonicus. Der sechste Vorschlag Heıinrichs, wıe eın
Konzıl einberuten werden könne, 1Sst originell und bisher kaum beachtet worden. Ausgehend
VO  —; der Feststellung, dafß die Kirche in dreı Parteıen gespalten sel, die Urbanisten, die
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Clementisten und die Indifferenten oder Neutralen, Al sollen sıch Je 30 oder
Vertreter der drei Grupplerungen, denen die Autorität der Kırche übertragen würde, nach Art
eınes Konzıls (per modum concılii) versammeln, das Schisma eenden. Am günstigsten
ware allerdings, wenn die Parteı der Neutralen 15 geeıgnete Personen VO  >; jeder der drei
Stellen auswählen würde. äbe dafür keine Zustimmung, sollte jede der drei Gruppierun-
SCn die SCNANNLE Zahl selbst aus ıhren eıgenen Reihen estimmen. Bemerkenswert 1st
immerhin, da{fß der Autor auch bei diesem Vorschlag den Neutralen, das heißt seiner eiıgenenRıchtung, den Vorzug be] der Auswahl der Bevollmächtigten geben wollte. Dıie Entscheidungüber den rechtmäßigen apst sollte jedoch eıner Versammlung vorbehalten bleiben, der
sıcher da s1e miıt der Autorität der Gesamtkirche ausgestattet WAar die Qualität eınes
Generalkonzils zuerkennen wollte. Dürttig War allerdings die Begründung, die Heıinrich dafür
gvab, dafß der Weg des Konzıls (U14 concılır) der geeıgnetste und schon in der frühen Kırche
gebräuchliche Weg SCWESCH sel, kirchliche Einheit wiederherzustellen. Er stutzte sıch
lediglich auf das Matthäusevangelium (Kapıtel 18,20 rst in der Epistola concılı DaCıs holte
Heıinrich dieses Versäumnıiıs nach und lıeferte mehrere Beispiele aus der Taxıs der Alten
Kırche.

Nur kurze eıt nach der Fertigstellung der Epistola pacıs hatte der ebentfalls aus Hessen
stammende Bologneser Doctor Decretorum, Konrad VO  3 Gelnhausen, eın Parıser KollegeHeınrichs von Langensteın, auf Veranlassung Könıg Karls VO  - Frankreich wel Schritten
verfaßt, in denen Zur Beseıtigung des Schismas für eın Generalkonzil plädierte. In der
Epistola brevis, die VO! 31 ugust 379 datiert, hatte ıner gemeınsamen Aktion aller
Könige, Prälaten, Fürsten, Doktoren und Magıster Zur Heıligen Schrift aufgerufen, eın
Konzıl zustandezubringen. Konrad dabei, da{ß der tranzösische Önıg, dem die
Epistola auch gewidmet hatte, die Inıtiatıve ergreife. Dem Eınwand, dafß ohne päpstlicheAutorität eın allgemeines Konzıil nıcht ZUSamM:  treten könne, begegnete mıt dem treffen-
den Hınweıs, dafß gegenwärtig keinen zweıtelsfreien Papst gebe. Da Konrad wI1ıe seın
hessischer Landsmann annahm, eın allgemeines Konzıil 1m eigentlichen Sınne kaum
veranstaltet werden könne, plädierte dafür, daß Provinzıialkonzilien Deputierte, auch Laıen,
wählen sollten, die sıch dann eiınem Konzil versammeln sollten. Wıe Heınrich VO  -

Langensteın emühte diesem Zusammenhang den Grundsatz Quod tangıt und
auch den Gedanken der Epikie. Eınige Anleihen hat Konrad gleichfalls Ww1e seın Landsmann
beim Dıalog Ockhams gemacht.

Kardinal Pıerre Ameilh (Petrus Amelı, DESL. 1389), eın Anhänger Clemens NIE. hatte in
der zweıten Hälfte des Jahres 1379 eine Abhandlung verfaßt, der auch heftig die
Epistola brevis polemisierte. Da davon ausgıing, daß der apst Autorität über die BANZCKirche besitze, verneıinte die Ansıcht, da{fß eın Konzil ohne apst eın wahres Konzıil sel.
uch 1m Falle der gegenwärtigen Streitirage, wer der rechte apst sel,; dürte nıcht eın Konzıil
entscheiden, da sıch hıer eıne Rechtssache handle, die sıch der apostolische Stuhl
reserviert habe, und die eshalb die Rechte der römischen Kırche tangıere, worüber allein der
apst entscheide. Eın Generalkonzil, das nıchts entscheiden könne, se1l wertlos. iıne Beteıli-
SUung VO  —; Laıen lehnte der Kardınal mıiıt dem Hınweıs ab, sS1e kirchliche Angelegenheıitennıcht entscheiden könnten. Da neben dieser eindeutig die Epistola brevis gerichtetenPolemik des Kardıinals Ameilh sıch auch noch die Kardinäle Petrus Raymundı de Barrerıa und
Petrus Flandrıin gest. iın längeren Traktaten die U1 concılı ausgesprochen hatten,
oriff Konrad VO  —3 Gelnhausen erneut Zur Feder, dem tranzösischen Köniıg seıne ra-
BCNC Auffassung noch deutlicher darzulegen. Anders als in.der Epistola brevis versuchte
dies in der Epistola concordıiae (Maı miıt ınem großen Autfwand kanonistischer
Gelehrsamkeit. In eiıner vier Kapıtel umtassenden Untersuchung erläuterte die Berechti-
Sung eines Generalkonzils. Zunächst zeıgte hand VO  — Beispielen auf, dafß in der
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Vergangenheit iın schwierigen Sıtuationen der Kirche ımmer allgemeıne Konzilien veranstaltet
wurden. Konrad behauptete gegenüber seiınen Gegnern das Recht un! die Pflicht aller auch
der einfachen Gläubigen die FEinheit der Kırche wiederherzustellen, und WwIes nach, 1m
Fall der Häresıe, wenn nıcht der Papst, doch sıcher die Kardinäle sıch dem Urteil eınes
Generalkonzıils unterwerten muüßten. Fr erinnerte seine Kontrahenten das Recht der
Notwehr der Kırche, ZU Beispiel wenn alle Kardinäle sterben oder getötet würden.
Schliefßlich betonte CI, dafß eın apst im Falle einer offenkundigen un hartnäckigen Häresıe
VO  - ınem Generalkonzil, das seınen Wıillen ZUsammenTrete, gerichtet werden könne.
Im Jahre 380 oder 3851 sandte Konrad die Epistola hrevis un! die Epistola concordiae den
Kurfürsten Ruprecht VO:  - der Ptalz gest. und Könıg Wenzel (1378—1400), beide
mächtigen Fuürsten, die sıch 1m Gegensatz König arl V. VO  - Frankreich tfür rbanVI
entschieden hatten, für die Verwirklichung der Ü1a concılız gewıinnen.

7Zu einer Reihe VoO  — Aktivitäten für die D1IA concıli, die VO  - der Universıität Parıs iIm Jahre
1381 ausgingen, gehört auch die Epistola concılır Dacıs Heıinrichs VO:  - Langensteın, die nach
dem 15. Junı 381 vielleicht 1m Aulftrag der Parıser Universıität vertafßt hatte. Dieser 1Im
Gegensatz ZUur Epistola DaCıS klar gegliederte, Kapıtel umtassende- Traktat 1st alle
Gläubigen gerichtet. Allerdings hob Heinrich die besondere Verantwortung der Fürsten un!
Prälaten für die Beilegung des Schismas durch eın Konzıil und tür die Reform der Kırche
hervor (c 3-11) Er bediente siıch ‚War ausgiebig und nıcht selten in wörtlicher Anlehnung
des Von Konrad VO  - Gelnhausen in seıner Epistola concordıae zusammengestellten kanonistı-
schen Materıals, stutzte siıch aber stärker als jener auf altes, vorgratianisches Kirchenrecht. So
benutzte in Kapıtel his und Kapitel 16 SOWIe Kapıtel 19 ıne Kirchenrechtssammlung
Von der orm der pseudoisidorischen Dekrete, die Notwendigkeit VO  —; General- und
Partikularsynoden aufzuzeigen. Wichtige Aussagen über die Funktion Vo  — Konzilıen machte
Heıinrich in Kapiıtel Beı der Erörterung der Frage, wWer für die Papstwahl primär zuständıg
sel, stellte zunächst fest, dafß dies die Gesamtheit der Bischötfe un! Gläubigen (unıversıtas
episcoporum et fidelium) sel. rst in einer spateren Textversion tiel das et un zwischen
Bischöten und Gläubigen auUS, und bezog sıch die Zuständigkeıit dann 1U noch auf die
Gesamtheıt der TOMMEeEN Bischöte (unıversıtas episcoporum fidelium). In ınem Fall wıe dem
gegenwärtigen, zweiıtelhaft sel, welcher der beiden Papste der rechtmäßig gewählte sel,
könne 1U!T meınte Heıinrich eın Generalkonzil entscheiden. Von acht Möglichkeiten, die

aufzählte, das Schisma beenden, bezeichnete eın Generalkonzıil als die vernünftig-
sSte und vorteilhafteste. Schließlich machte noch sechs Vorschläge, WI1e eın Generalkonzil
zustandekommen könne. Am ehesten se1l derjenige verwirklıchen, der vorsehe, sıch eın,
we1l oder drei Vertreter der Bischofssynoden der einzelnen Königreiche einem General-
konzıl versammeln. Nur weniıg spater bezeichnete freilich auch Abte, Prälaten nıederer
Rangstufen un! Doktoren beider Rechte als Teilnehmer eiınem Generalkonzil. Die
Teilnahme VO  —; Laıen hat hiıer ‚.War nıcht ausdrücklich erwähnt, aber wI1ıe der ZESAMLE
Kontext der Schrift zeıgt auch nıcht ausgeschlossen. ınem Episkopalısmus redete Heinrich
jedenfalls nıcht das Wort, WwWenn dies auch häufig behauptet wurde. Die Kardıinäle seıen NUr die
Vertreter der Kirche (commıssarı. ecclesiae) bezüglıch der Papstwahl. FEın rteil über die VO  -
ıhnen vollzogenen Papstwahlen stehe NUur dem allgemeınen Konzıil Z das auch die Mißstände
innerhalb der Kırche beseitigen habe Gerade der Rückgang der Generalkonzilien se1l
nämlıch die Ursache für die zahlreichen Mißstände.

Dıie Notwendigkeit VoOonNn Konzilien für die Durchsetzung der Kirchenretorm hat Heinrich
während des Großen Schismas als erster mıiıt Nachdruck hervorgehoben. Gerade die Kapıtel
der Epistola concılıu Dacıs, iın denen die Mißstände anführte, die durch das Schisma und die
Vernachlässigung allgemeiner Konzilien verursacht wurden (c 1—2, c. 16—19) lıeben nıcht
ohne Wirkung. Petrus Philargi, der spatere apst Alexander V., zıtierte Kapıtel eiıns 1n einer
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Rede während der ersten Sıtzung des Konzıls VO  e} i» Dıietrich VO  3 Nieheim schrıeb
1m Rahmen eıner kurzen Schilderung kurialer Mißstände (verfafßt 21.-27. Februar 1415 auf
dem Konstanzer Konzıil) tast wörtlich große Teıle VO  - Kapıtel 1nNs un Wwel AUS, und Pıerre
d’Ailly benutzte Kapıtel bis 19 ausgiebig in eiınem wichtigen, spater noch besprechendenTraktat. Während des Konstanzer Konzıls wurde die Epistola concılıı DaCıs jedentfalls bereıts
als klassıscher ext bezeichnet, der ZUur Grundausstattung eınes jeden Konzilsteilnehmers
gehören sollte.

Das Wiıederaufleben der konziliaren Idee 1400

Schon bald nachdem Heinrich VO  3 Langensteın seıne Epistola concılı pacıs vertaßt hatte,
wandte sıch der Magıster Johann Rousse 1m Auftrag der Universıität Parıs den franzÖsı-
schen Könıg und verlangte VO  - ıhm die Abhaltung eınes allgemeinen Konzıls. Der Regent,Ludwig von AnJou, der die Anerkennung Clemens VIL durchsetzen wollte, 1eß den Abge-sandten der Universıität 1Ns Gefängnis werten. Als die Uniiversıität Parıs dagegen mıt der
Einstellung des Lehrbetriebs protestierte, 1eß der Herzog den Magıster frei. Der Regentverknüpfte jedoch mıiıt der Freilassung VO  } Johann Rousse die Bedingung, die Magıster der
Universıität Parıs Clemens anhängen sollten. Obwohl die Anhänger des Konzilsgedankensdiese Mafßnahme des Herzogs heftig protestierten, blieb dieser bei seıner »proclementi-stischen« Rıchtung. Clemens VII selbst Sorgte dafür, dafß Mitglieder der Universıität Parıs,
VO  - denen ekannt Wal, dafß S1e Urban VI favorisierten, iıhre Pfründen verloren. Deshalb
verließen ab 13872 viele Studenten und Magıster die Universıität Parıs, darunter auch Heinrich
VO  e Langensteın und Konrad VO  - Gelnhausen.

Aber nıcht 1Ur die Haltung der tranzösischen Krone 1eßß eıne Verwirklichung konziliarer
Ideen in weıte Ferne rücken, sondern auch die ablehnende Haltung der Päpste un! deren
Obedienzen. TSst als andere Wege ZUr Wiederherstellung der kirchlichen Einheit tehlgeschla-
SCH (hier sınd Vor allem die U14 CEeSSLONLS Verzichtserklärung beider Päpste und die U1
substractioniıs obedientiae Obedienzentzug nennen), wandte sıch 400 wieder
verstärkt der U14 concılıu Nur der Inhalt einıger der wichtigsten, damals entstandenen
Traktate kann hier skizziert werden.

Pıerre d’Ailly (1350—1420), Kanzler der Uniwversität Parıs (1389—-1395), Bischof VO  — Le Puy
(1395—1397) und Cambrai (ab spater auch Kardıinal (1411), vertaßte 1402/1403 seiınen
Tractatus de materı14 concılı generalıs. Im ersten dieser dreı Teile umtassenden Schrift
beschäftigt sıch der Verfasser mıiıt der Frage, ın welcher orm eın allgemeines Konzıil der
Avıgnoneser Obedienz denn eın Generalkonzil 1mM eigentlichen Sınn hielt damals nıcht für
möglıch zustandekommen solle Dies könne 1Ur iın Form des anerkannten kirchlichen
Rechts geschehen. Dieser Modus lasse sıch auf drei Ertordernisse reduzieren: die Zustim-
INUuNg und Autorität des Papstes se1 erforderlich; alle Bıschöfte müßten eingeladen werden;

das Recht, verbindliche Entscheidungen auf diesem Konzıil treffen, lıege be] den
Bischöten. ber die Kırchenretorm solle I1an beraten, dazu aber keine Beschlüsse tassen. lle
anstehenden Fragen sollten offen bleiben, eiınem allgemeinen Konzıil nıcht vorzugreifen.ıne Annäherung der Standpunkte innerhalb der avignonesischen Obedienz sollte jedoch
angestrebt werden. Im zweıten Teıl erorterte Dıerre d’Ailly die rage, ob und in welchem
Umfang Benedikt 111 (1394-1417), der Nachtfolger Clemens NL:, noch Vor dem Konzıil in
seıne Rechte WAar nämlıch VO Obedienzentzug betroffen wıeder eingesetzt werden
sollte. Im drıtten Teıl entwickelte d’Ailly eın sechs Punkte umtfassendes Reformprogramm für
die Kırche, das die Kırche selbst, ıhr aupt und ıhre verschiedenen Gruppierungen bıs herab

den Laıen betraf. Wıe Heıinrich VO  e Langensteın sah in der Mißachtung VonNn Provinzıal-
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un! Generalsynoden die Ursachen für die kiırchlichen Mißstände. Für viele seıner Reformtor-
derungen dienten Kapıtel bıs der Epistola concılır pacıs als Vorlage. Wıe wichtig d’Ailly
gerade der dritte Teil dieses Traktats WAar, äßt sıch daraus ersehen, da{fß ıhn in überarbeıteter
Form 1. November 1416 dem Konzıl VO  - Konstanz präsentierte.

Fast zeitgleich MIit d’Aillys Traktat hatte der Kanonist un spatere Kardinal (seıt
Francıscus Zabarella (1339-1417) eın Gutachten verfaßt, das spater mıt wel weıteren
Schritten dem erk De schismate vereinigte. Zabarella gng dabei VO  - dem Gedanken AUS,
da{fß die Christenheıit ıne Körperschaft un! der apst iıhr erster Diener sel. Die plenitudo
potestatıs (Vollgewalt) lıege bei der Gesamtheıit der Kırche selbst. Der aps se1 1L1UT ihr
austührendes UOrgan Da eın Konzıil als ıne Vertretung der Gesamtkirche ebentalls die
plenitudo potestatıs besitze, könne einen ırrenden apst richten. Dıie Autorität der Kirche
läge 1n dieser Sıtuation bei dem Konzıl oder bei seınem größeren Teıl In diesem Fall seıen die
Entscheidungen VO Heıiligen Geist inspırıert, und das Konzıil se1 als oberster Schiedsrichter
nıcht dem posıtıven (jesetz unterworfen; denn seıne (jesetze sejlen die (sesetze (ottes. Fın
allgemeines Konzıl werde ın der Regel VO aps beruten. Würden eın apst oder we1l
konkurrierende Päpste diese Aufgabe nıcht wahrnehmen, sel das Kardinalskolleg1ıum zustan-
dig Nur als Ausnahme csah Zabarella auch ıne Konzilsberufung durch den Kaıser VO  — (3anz
1Im Sınne seıner Korporationsidee löste auch das Problem der Teilnahme einem
Generalkonzil. Nıcht alle Gläubigen müßten daran teilnehmen, sondern NUur die bedeutende-
ren Personen. Unverzichtbar se1l die Teilnahme der Bischöfe und der Ööheren Prälaten.
Allerdings sejen auch Kleriker, Rıichter un! Rechtsgelehrte einzuladen. In drei Fällen (Glau-
bensiragen; Ehefragen; Fragen, die Laıen betreffen) müßten auch Laıen ZUSCZOSCH werden.
Zabarellas Aussagen über das Verhältnis Konzıl und apst nıcht revolutionär, sondern
stutzten siıch auf die kanonistische Tradition. Wıe Pıerre d’Ailly, freiliıch verhaltener als dieser,

Zabarella A} siıch eın Konzıiıl der Kirchenretorm annehmen musse.
Der arıser Universitätskanzler Johannes Gerson (1363—1429) vertafßte kurz VOT Begınn

des Konzıls VO  } Pısa (es VON März bıs August neben anderen einschlägıgen
Schriften auch den Traktat De Aauctorıtate concıliız. Da das Konzıil VOoO  — 1S2a VO  - Kardinälen
einberuftfen worden Wal, die sıch entweder VO  ; dem römischen apst GregorXI (1406—1415)
oder seınem avignonesischen Kontrahenten Benediktr losgesagt hatten, versuchte Gerson
die Rechtmäßigkeit dıeser, ohne päpstliche Zustimmung geplanten, allgemeınen Synode ın
vierzehn Artikeln begründen. In der Regel sel der Papst, der eın allgemeınes Konzıil
beruftfe Se1l eın apst mıiıt eıner notwendigen Konzilsberufung nıcht einverstanden oder daran
gehindert, diese Aufgabe wahrzunehmen, gehe sS1e auf die rechtgläubigen Kardınäle über.
Gebe aber weder eınen apst noch Kardınäle, weıl s1ie alle LOL oder 4AUS eiınem anderen
Grund nıcht verfügbar seıen, waren die rechtgläubigen Bischöfe dafür zuständig. Er bewegte
sıch also mMiıt dieser Auffassung in den VO  3 Konrad VO:  — Gelnhausen und Heinrich VO:  -

Langensteın vorgezeichneten Bahnen. Untehlbar sel1l nıcht NUur die Gesamtheit der Bischöfe,
sondern auch die Gemeinschaft derjenigen, die auf dem Konzıl versammelt selen. Diese
Untehlbarkeit ergebe sıch nıcht 1Ur daraus, weıl das Konzıil die Kırche repräsentiere, sondern
weıl Christus diese Versammlung miıt einem speziellen Privileg ausgestattet habe ıne
Untfehlbarkeit, die 1U VvVon der Gemeinschaft aller Gläubigen her begründet wurde, lehnte
Gerson ab Fuür ihn W alr die Hierarchie VO  5 Gott eingesetzt worden. Eın Konzıil als ıne
dauernde Einrichtung neben oder Sar über der Hierarchie kam für ıhn nıcht In rage Darın
unterscheidet sıch VO'!  ; den Ideen Heinrichs VO'!  - Langensteın und auch Pıerre d’Aillys. FEın
allgemeınes Konzıil WAar für Gerson ıne Notwendigkeıt 1m Schisma, aber keine ständige
Instıtution.

Dietrich VO  —_ Nieheim Nıem (ca 1340—1418), eın Angehöriger der Kurıe, zunächst der
römischen, dann der Pısaner Päpste (ab 1409), setizte sıch seinem Dialog über Unıion und
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Retorm der Kırche (entstanden ausgiebig mıt der U1a concılıu auseinander. hne eıne
Deftinition des Konzils geben, scheint doch 1mM Sınne Ockhams das Generalkonzil als
Repräsentatiıon der Gesamtkirche betrachtet haben Das Generalkonzil vertrete die Kırche
der Gläubigen vollständig. Es besitze alle Rechte, die die Gesamtkirche gegenüber dem apsthabe, nämlıch Beschränkung seiıner Gewalt, seıne Wahl und Absetzung SOWI1e ınee-bende Vollmacht, dıe unabhängig VonNn derjenigen des Papstes sel. Allerdings stehen diesen
»volkssouveränen« Außerungen solche gegenüber, die eher ınen arıstokratischen Charakter
haben Dietrich leugnete eın alleiniges Berufungsrecht des Papstes bezüglich der allgemeinenKonzıilıen. Er wollte diese Befugnis neben Kaıser und weltlichen Fürsten VOT allem den
Bischöten angedeihen lassen, die als die legıtimen Nachfolger der Apostel betrachtete. In
diesem Sınne wollte auf ınem künftigen Unionskonzil den apst nıcht VO  ;
Kardıinälen, sondern VO:|  - den vollkommensten und ertfahrensten Prälaten wählen lassen.
Grundsätzlich hat Dietrich treilich das Papstwahlrecht der Kardinäle nıcht bestritten. Zur
rage der VO Unionskonzil leistenden Reform hat sıch der ausgezeıichnete Kenner der
päpstlichen Verwaltung detailliert w1e nıemand VOT ıhm geäußert. Die Reform des Hauptes
(Papsttum, Kurıe) ertordere Vor allem eine Abschaffung des päpstliıchen Zentralismus, der sıch
besonders in den Reservationen zeıge. Stattdessen orderte Dietrich eıne Rückkehr Zur
bischöflichen Stellenbesetzungsbefugnis un! Kapıitelwahlen. Dıie Retorm der Glieder
(Teilkirchen) ließe sıch ehesten durch die Wiederbelebung der Provinzıalsynoden errel-
chen. Auf der Ebene der Gesamtkirche sollten regelmäfßig tagende Generalsynoden eın
ständiges Element der Kirchenverfassung se1ın. Damıt hatte Dietrich eınen wesentlichen
Grundsatz des Durandus wıeder aufgenommen. Die Wırksamkeit dieser Schrift, die ihr
Herausgeber Hermann Heimpel als Hauptwerk der konziliaren Lıteratur überhaupt ezeich-
nete, verdeutlicht eın Auszug, den eın Unbekannter 1m Jahr 1415 davon herstellte.

Dıie Konzıilien VO Pısa (1409) und Konstanz (1414—1418)
Das Konzıil VON 1sa arz bıs August 1409 WAar eın Konzıil der Kardıinäle. Die vereinıgtenKardinäle römischer und aviıgnonesıscher Obedienz hatten Z.U) Konzil eingeladen, die
Kirchenspaltung beseitigen. Dafß sı1e auf dem Konzıil dominierten, zeıgte auch die Sıtzord-
NUunN$. Dıie Kardinäle saßen während der Konzilssitzungen, die 1ın der Kathedrale VO  - 1sS2a
stattfanden, auf eıner Bank mıt dem Rücken Zu Altar und blickten auf die Biıschöfe und die
anderen Konzilsteilnehmer. Die Kardıinäle ZT auch als Kolleg. Vertreter der Natıonen
wurden allerdings mehrtach hinzugezogen. Dıie Hauptaufgabe des Konzıils WAar der Prozeß

die beiden Päpste Gregor XllL. und Benedikt 111 Nachdem diese, obwohl mehrtach
Vor das Konzil zıtıert, nıcht erschienen N, wurden sıe unı 1409 auf Grund VO  —

Zeugenaussagen und belastenden Dokumenten als notorische Häretiker, Schismatiker und
Eiıdbrecher beide hatten sıch geweıgert, den ursprünglich beschworenen Rücktritt
vollziehen AUsS$S der Kırche ausgestoßen und ihnen die Obedienz ENIZOYECN; ebenso wurde die
Vakanz des päpstlichen Stuhles festgestellt. Am 26. Julı 409 schließlich hatten die anwesenden

Kardinäle eınen aus ihrer Mıtte, den griechischstämmigen Mailänder Erzbischof Peter
Philargi, einstiımmi1g ZU apst gewählt, der sıch Alexander V. (1409—1410) Vom
Prozeß die beiden Päpste in Anspruch TI  9 konnte in 152 kaum
Erörterungen über die U1d concılıı kommen. Immerhin wurde beschlossen, die Kirchenreform,
die noch Angriff werden sollte, auf ınem Konzil 1Im Jahre 4172 ehandeln.

Der Versuch des Pısaner Konzıils, durch die Wahl eınes uen Papstes die kirchliche
Einheit wiederherzustellen, scheiterte, weıl Benedikts 111 Obedienz VOT allem aut der
iberischen Halbinsel zunächst relatıv stabıl blieb Nun gab nıcht DUr wel Päapste wIe
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bisher, sondern deren drei. Das Konstanzer Konzil (1414—-1418), nach einem geschei-
Konzilsversuch 1412/1413 VO Pısaner apst Johannes X XII (1410—1415) einberu-

fen, WAar VOT allem auf Betreiben des deutschen Königs Sıgismund (1410—-1437) zustande
gekommen. Als Johannes n zahlreicher ıhm ZUTr ast gelegter Verfehlungen Zu

Rücktritt gedrängt wurde, versuchte durch seıne Flucht 20./21. März > das Konzıl
aufzulösen. In dieser Sıtuation verkündete das Konzıl in seıner üunften Sıtzung Aprıil
1415, auch 98091 sıch selbst als papstloses Konzıil rechtfertigen, das Dekret »Haec SaNCLa«,
ın dem erklärte: Das 1m Heiligen Geilst versammelte Konstanzer Generalkonzıil repra-
sentiere die katholische Kırche; habe seıne Gewalt unmıittelbar VO:  a Gott; jeder, auch
der Papst, schulde ıhm Gehorsam ın Fragen des Glaubens, der Beseıtigung des Schismas und
der Reform der Kırche aup und Gliedern. Als revolutionär wird InNnan diese Normen
aum bezeichnen können, da s1e auf gangıge kirchenrechtliche Forderungen zurückgeführt
werden können (Notstandssıtuation Nn des Versagens des apstes). Dafß die Konzilsväter
mıt diesem Dekret ıne dauernde Überordnung des Konzıils über den apst festlegen
wollten, erscheint schon des Wiıderstandes der Kardinäle den ursprüngliıch
vorgesehenen Zusatz, dafß dem Konzıil auch für normale Zeıten die reformatio ın capıte el ın
membris (Reform aup und Gliedern) zustehe, unwahrscheinlich. Aus eiıner Notsıtua-
t10N heraus hat das Konstanzer Konzıl eiınen Papst, dessen Rechtmäßigkeit fraglıch
WAal, seıne Verantwortung für die Beseitigung des Schismas, die Wiederherstellung der
kirchlichen FEinheit und die Reform der Kirche betont. In dieser Hiınsıicht wollten die
Konzilsväter siıcher eın Zeichen für die Zukunft setrizen.

Es dauerte freilich noch über wel Jahre, ehe dem Konzil un den ihm beteiligten
Natıonen gelang, sıch der drei Päpste entledigen. Johannes . X und Benedikt XIII
wurden 415 und 1417/ abgesetzt, Gregor All. WAar zurückgetreten (1415) Im Sommer 41/
W ar nach dem Zusammenschlufß der dreı Obedienzen der Weg freı für die Wahl eines uecn

Papstes Doch U  —; entstand eın Prioritätenstreıit, ob zunächst das schon aNSCHANSCNC
Reformprogramm ZU Abschlufß gebracht oder die Wahl eınes uecn Papstes vollzogen
werden sollte. Man einıgte sıch schließlich auf einen Kompromifß und publizierte die VO  —

allen Natıonen schon gebilligten Reformartikel in dem Dekret » Frequens« (9. Oktober
Fıne der wichtigsten Bestimmungen dieser Verlautbarung ZUr Sicherung der Kirchen-

retorm WAal, nach fünf, dann nach sıeben und VON da 1 alle zehn Jahre eın Generalkonzil
abzuhalten. Kardınal ddo Colonna wurde 11. November 41/ in eiınem komplizierten
Wahlverfahren Zu aps gewählt und annte sıch Martın V. (1417-1431). Er hatte die
ertorderliche Zweidrittelmehrheit der Kardıinäle und der Je sechs Vertreter der fünf Natıonen
(Deutschland, England, Frankreich, Italıen, Spanıen) erhalten. Dıie FEinheit der Kırche WAar

erreicht, die Kirchenretorm sollte durch die künftigen Generalkonzilıen verwirklıicht
werden.
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